
DIENSTANWEISUNG

für die abgeschottete Statistik-
stelle des Märkischen Kreises
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7. Verarbeitungsvoraussetzungen

Bei der Durchführung von Kommunalstatistiken gelten die Verarbeitungsvorausset
zungen der §§ 10- 16 Bundesstatistikgesetz (BStatG) und §§ 13 - 22 LStatG NRW ent
sprechend.

8. Beendigung der Befugnisse

Die erteilten Befugnisse und die Abordnung gelten bis auf Widerruf. Der Widerruf er
folgt durch die Landrätin bzw. den Landrat. Die Befugnisse enden automatisch bei Ver
setzung bzw. Umsetzung in eine andere Organisationseinheit außerhalb der Statistik
stelle.

9. Kollisionsregel

Soweit die Vorschriften dieser Geschäftsanweisung und die Vorschriften der Allgemei
nen Dienstanweisung für den Märkischen Kreis gleiche Regelungsinhalte oder -berei
che haben, finden die Vorschriften der Dienstanweisung für die abgeschottete Statis
tikstelle des Märkischen Kreises Anwendung.

10. Inkrafttreten

Diese Dienstanweisung tritt am Tage nach der Unterzeichnung in Kraft.

Lüdenscheid, O.'f ■ pOötH

Der land rat

Marco Vo,


